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Anlage 6 
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
Keltersiedlung (Zu 258) im Stadtbezirk Zuffenhausen  

 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 1. März 2017 und der Frist von einem  
Monat durchgeführt. 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
(Schreiben vom 28. März 2017) 
 
Das Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt ist bei der Planung des öffentli-
chen Grünzugs entlang der Künzel-
sauer Straße rechtzeitig zu beteiligen 
(Bewertung des Baumbestandes, 
bautechnische Vorgaben zu den Ve-
getationsflächen und Pflanzbeeten, 
Kostenermittlung, Abstimmung 
Schutz oder Verlegung von Leitun-
gen zur Realisierung der geplanten 
Baumstandorte im Verkehrsgrün). 
 
Die vorgelegte Baumbestandsauf-
nahme zeigt Fehler; vorhandene 
Bäume wurden in der Aufnahme 
fälschlicherweise in 2013 als gefällt 
verzeichnet. 
 
 

 
 
 
Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
wird bei der weiteren Planung betei-
ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gutachten vom 08.09.2013 über 
den Baumbestand in der Keltersied-
lung des Büros Harmut Neidlein gilt 
als Grundlage für das Bebauungs-
planverfahren. In diesem Gutachten 
sind die fälschlicherweise in 2013 als 
gefällt bezeichneten Bäume enthalten. 
In der Begründung zum Bebauungs-
plan werden diese Bäume als Be-
standsbäume mit betrachtet und sind 
korrekt in die Bilanzierung eingeflos-
sen. 
 

 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 

Amt für Umweltschutz 
(Schreiben vom 30. März 2017) 
 
Naturschutz und Landschaftspflege  
Die Artenschutzbelange gebäude- 
und höhlenbewohnender Arten (Vö-
gel, Fledermäuse) werden im nach-
folgenden Baugenehmigungsverfah-
ren abgehandelt. Es ist daher in den 

 
 
 
 
Der entsprechende Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
Die notwendigen Artenschutzmaßnah-
men, die nach der Umsetzung der 
Planung im allgemeinen Wohngebiet 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Bebauungsplan aufzunehmen, dass 
bei einem Vorhandensein relevanter 
Strukturen die Artenschutzbelange 
frühzeitig zu untersuchen und mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen sind. Auf der Ebene des 
Bebauungsplans erfolgt keine Unter-
suchung. 
 

erforderlich werden, wurden als Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB in die textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans aufgenom-
men. 
Die vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen werden vertraglich gesichert. 
 
Im Rahmen einer Erhebung durch ein 
Fachbüro wurde das nördliche Plan-
gebiet im Frühjahr und Sommer 2016 
im Hinblick auf potenzielle Habitate 
von europäischen Vogelarten nach 
Artikel 1 der EU – Vogelschutzrichtli-
nie und von nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie geschützte Arten untersucht 

Altlasten/Schadensfälle 
Innerhalb des nördlichen Teils des 
Bebauungsplans und darüber hinaus 
(nördlich der Schöntaler Straße) be-
findet sich die ISAS-Fläche „ehem. 
Teerfabrik Hofäckerstraße " (ISAS-
Nr.: 3915), welche im Informations-
system Altlasten der Landeshaupt-
stadt Stuttgart mit „DU-Detailuntersu-
chung" bewertet ist. 
Im Rahmen der laufenden Detailun-
tersuchung finden derzeit auf der 
Fläche technische Erkundungsmaß-
nahmen statt. Es liegen bereits um-
fangreiche Ergebnisse vor, die mas-
sive Untergrundverunreinigungen 
insbesondere durch PAK, BTEX und, 
MKW in Boden und Grundwasser 
nachweisen. Diese sind verursacht 
durch den langjährigen Betrieb der 
Teerfabrik, bei welchem Teer zu 
Teerprodukten weiterverarbeitet 
wurde. Die Untergrundverunreinigun-
gen sowie Teerrückstände in der 
Auffüllung befinden sich in unter-
schiedlichen Konzentrationen bzw. 
unterschiedlicher Massierung fast 
auf der gesamten Fläche. 
Es besteht das Erfordernis weiterer 
Erkundungs- und ggf. Sanierungs-

 
Diese Informationen wurden als Kenn-
zeichnung gemäß 
§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB und in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen.  
Nach abgeschlossener Altlastensanie-
rung sind keine weiteren erheblichen 
Beeinträchtigungen gegenüber dem 
Bestand zu erwarten und der Zielkon-
zeption des Bebauungsplans steht 
nichts entgegen. 

 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

maßnahmen. Es ist damit zu rech-
nen, dass anfallendes Aushubmate-
rial Mehrkosten bei der Entsorgung 
verursachen wird. 
Mögliche altlastenbedingte Nut-
zungskonflikte sind vor der Neube-
bauung zu klären und in Abstimmung 
mit dem Amt für Umweltschutz zu 
beseitigen. Hierzu ist der aktuelle 
Stand der Altlastenerkundung vor 
Beginn der Bauplanungen beim Amt 
für Umweltschutz abzufragen. 
 

Bodenschutz 
Im Geltungsbereich befinden sich 
Böden der Qualitätsstufe 1 (= sehr 
gering) bis 
2 (= sehr gering). Die Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden sind nicht 
erheblich. 
Sobald nähere Einzelheiten zu den 
geplanten Maßen der baulichen Nut-
zung vorliegen, kann eine Bilanzie-
rung auf Grundlage der Methode des 
Bodenschutzkonzeptes Stuttgart 
(BOKS) durchgeführt werden. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
--- 

Oberflächengewässer/ 
Hochwasserschutz 
Der Ausschuss für Umwelt und 
Technik hat der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Keltersiedlung zuge-
stimmt. Innerhalb des Geltungsberei-
ches verläuft das verdolte Gewässer 
2. Ordnung Feuerbach. Hinsichtlich 
der Belange Hochwasserschutz und 
Gewässerökologie wird wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Die Sohle des verdolten Feuerbachs 
verläuft auf einer Höhe von ca. 4 m 
unter Geländeniveau. Die gemäß § 6 
(2) WHG anzustrebende naturnahe 
Entwicklung des Feuerbachs (Öff-
nung der Feuerbachdole) ließe sich 
nur unter Verzicht größerer Nutzflä-
chen realisieren. Die Entdolung des 
Feuerbachs ist deshalb nicht vorge-
sehen. Im Bebauungsplan ist dies 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine ausführliche Erklärung wurde in 
der Begründung zum Bebauungsplan 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

ausführlich zu begründen, da auf ei-
nen separaten Umweltbericht ver-
zichtet werden soll. 
 
Da für den Bereich Zuffenhausen 
keine Hochwassergefahrenkarten 
vorliegen, ist die Abflussleistung der 
Feuerbachdole im Bereich der Kel-
tersiedlung zu ermitteln und einem 
100-jährlichen Hochwasserabfluss 
gegenüberzustellen. Dabei sind die 
Starkniederschlagskarten (SES 
/66.5) auszuwerten, die für das Ge-
biet eine ausgedehnte Gelände-
senke ausweisen. Die Ergebnisse 
sind bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes hinsichtlich der Überflu-
tungsgefährdung des Wohngebietes 
zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Überbauung der Dole mit Ge-
bäuden wäre aus Sicht der Gewäs-

serunterhaltung nicht genehmigungs-

fähig. 

 
 
 
 
Das Ingenieurbüro Klinger und Part-
ner GmbH hat eine gutachterliche 
Stellungnahme zum Thema Hochwas-
ser unter Berücksichtigung des ver-
dolten Feuerbachs erstellt (Hochwas-
serstudie Keltersiedlung, 18.02.2018). 
Ergebnis der Stellungnahme war, 
dass die Vollfüllungsleistung der Dole 
weitaus höher ist, als die bordvolle 
Abflussleistung des freifließenden Ab-
schnitts (angrenzend an den südli-
chen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans). Eine Überflutung der 
Senke aufgrund eines hydraulischen 
Engpasses in der Verdolung kann so-
mit ausgeschlossen werden. Die Ge-
fahr der Verklausung des Dolenein-
laufs wird ebenfalls gering einge-
schätzt. Der „Überlauf“ der Senke fin-
det ab einer Höhe von rund 261,03 
müNN statt, die Zufahrten zur Tiefga-
rage liegen in höher liegenden Berei-
chen, so dass die Gefahr einer Flu-
tung der Tiefgaragen auch bei Füllung 
der Senke gering ist. Vom Gutachter 
wird darauf hingewiesen, dass bei der 
konstruktiven Ausgestaltung des Zu-
fahrtsbereichs zur Tiefgarage des öst-
lichen Gebäudekomplexes mögliche 
Fließwege von oberflächlich abflie-
ßendem Hangwasser beachtet wer-
den sollten, damit dieses nicht verse-
hentlich in die Tiefgarage umgeleitet 
wird. Zudem wird empfohlen, die 
Höhe des Damms bei der weiteren 
Planung der Gebäude, insbesondere 
der Tiefgarage zu beachten und gege-
benenfalls Aufkantungen an Licht-
schächten beziehungsweise Fenster-
klappen anzuordnen.  
 
Kenntnisnahme, ist nicht vorgesehen 

 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Immissionsschutz 
Für den Bolzplatz im Plangebiet liegt 
uns bereits ein aktuelles schalltech-
nisches Gutachten vor, da dieser sa-
niert werden soll. Das Gutachten 
zeigt, dass der Bolzplatz wohnge-
bietsverträglich genutzt werden 
kann. 
An der Nordfassade der Kinderta-
geseinrichtung liegt allerdings eine 
hohe Immissionsbelastung durch 
den Bolzplatz vor. Eine Kindertages-
einrichtung ist zwar formal kein Im-
missionsort im Sinne der Sportanla-
genlärmschutzverordnung, dennoch 
sollten besonders schutzbedürftige 
Räume wie zum Beispiel Schlaf-
räume für die Kleinkinder auf der 
Südseite angeordnet werden. 
 

 
Diese Information wurde an das 
Hochbauamt, das einen Neubau der 
Kita Schrozberger Straße 41 plant, 
weitergegeben sowie im Rahmen der 
Begründung mit aufgenommen. 
Der Bolzplatz liegt nicht im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans. 

 
ja 

Stadtklimatologie und Lufthygiene 
Im Hinblick auf die vorausgegangene 
Beteiligung bestehen aus stadtklima-
tischer Sicht im Rahmen der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung keine wei-
teren Anmerkungen. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
--- 

Energie 
Der Gemeinderat hat am 20.05.2010 
(GRDrs 165/2010) die städtischen 
Vorgaben zur Minimierung des Ener-
giebedarfs beschlossen. Danach 
sind bei Abschluss eines städtebauli-
chen Vertrags oder eines Kaufver-
trags folgende Anforderungen zu 
vereinbaren. Sollte dieser Fall eintre-
ten, bitten wir um entsprechende Be-
rücksichtigung. 
„Der Vorhabenträger / Bauherr ver-
pflichtet sich, die Gebäude so zu er-
richten, dass der Jahres-Primärener-
giebedarf Qp um mindestens 30 % 
gegenüber der gültigen Energieein-
sparverordnung (EnEV) 
i.d.F. vom 29. April 2009 reduziert 
wird. Beim baulichen Wärmeschutz 
(thermische Hülle) sind die Vorgaben 
der EnEV um 20 % zu unterschrei-

 
Die entsprechenden aktualisierten 
Vorgaben wurden im städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen. Zusätzlich 
wurde die Information in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

ten. Für Wohngebäude sind die An-
forderungen an ein KfW Effizienz-
haus 70 einzuhalten. 
Der Vorhabenträger / Bauherr legt 
bei Fertigstellung des Vorhabens 
eine Bestätigung eines Sachverstän-
digen vor, aus der hervorgeht, dass 
das realisierte Gebäude den o. g. 
Anforderungen entspricht. Weicht die 
Bauausführung von den oben ge-
nannten Anforderungen ab und über-
steigt dadurch der jährliche Primär-
energiebedarf die o. g. vorgeschrie-
benen Werte, zahlt der Vorhabenträ-
ger / Bauherr einmalig an die Lan-
deshauptstadt Stuttgart einen Aus-
gleichsbetrag. Dieser beträgt 5 € für 
jede kWh/a Mehrverbrauch des Ge-
bäudes an Primärenergie entspre-
chend der Berechnung nach EnEV. 
 
Um Übersendung der Mehrfertigun-
gen/Kopien der unterzeichneten Ver-
träge an 36-5 wird gebeten. Wird der 
o.g. Vertragsinhalt vom Vertrags-
partner in Frage gestellt, bitten wir 
um Beteiligung von 36-5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für Umweltschutz wurde im 
Rahmen der Vertragserstellung betei-
ligt und erhält anschließend ein unter-
zeichnetes Exemplar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 

Grundwasserschutz, Abwasserbesei-
tigung und Verkehrslärm 
 
Keine Hinweise 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
--- 

Gesundheitsamt 

(Schreiben vom 16. März. 2017) 
 
Wie beschrieben sind hinsichtlich der 
im Plangebiet vorhandenen Umwelt-
belange in weiteren Verfahren Prü-
fungen erforderlich und ggf. Maßnah-
men festzusetzten. 
 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Das Gesundheitsamt wird am weite-
ren Verfahren beteiligt. 

 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 

(Schreiben vom 07. April 2017) 
 
Grundsätzlich sehen wir eine nach-
haltige, ökologische Modernisierung 
der Wohnungen in der Keltersiedlung 
positiv. Es muss aber vermieden 
werden, dass dadurch einkommens-
schwache Bewohner von dort vertrie-
ben oder übermäßig belastet  
werden. 
 
 
 
Einer mit der Nachverdichtung ver-
bundenen Erhöhung der versiegelten 
Fläche im Plangebiet kann aus öko-
logischer Sicht nicht zugestimmt wer-
den. Es ist im gleichen Umfang Flä-
che zu entsiegeln wie neu versiegelt 
wird. Im Umfeld befinden sich über-
breite Straßen wie Bereiche der Lan-
genburger Straße oder der Mönch-
feldstraße, bei denen eine Entsiege-
lung sehr sinnvoll und möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in den Unterlagen korrekt darge-
stellt, ist das Wohngebiet ausge-
zeichnet mit fußläufig erreichbarer 
Infrastruktur erschlossen. Ebenso lie-
gen zahlreiche Haltestellen des ÖV 
in kurzer Entfernung. 
Deshalb eignet sich dieses Gebiet 
hervorragend für ein Projekt „auto-
freies Wohnen". Die Mieter*innen 
sollten sich verpflichten, kein Auto zu 
besitzen und bekommen dafür güns-
tigere Mieten. 
Gerade wenn günstiger Wohnraum 
geschaffen werden soll, ist es nahe-
liegend, das Stellplatz- 

 
 
 
 
Die Entwicklung des Plangebietes wird 
nach den Grundsätzen des Stuttgarter 
Innenentwicklungsmodells (SIM) 
durchgeführt. Die Vorhabenträgerin ist 
bereit, 50% der neu zu errichtenden 
Wohnungen als Sozialmietwohnungen 
herzustellen. Dieser Prozentsatz liegt 
weit über dem nach SIM geforderten 
Anteil von 20% gefördertem Woh-
nungsbau. 
 
Die mögliche Flächenausnutzung des 
bestehenden Planungsrechts ist dem 
zukünftigen Planrecht sehr ähnlich. 
Das bestehende Planrecht basiert auf 
einer älteren Fassung der BauNVO, 
welche keine Einschränkungen für 
Nebenanlagen, Stellplätze etc. vor-
sieht.  Mit dem neuen Planrecht wer-
den Maßnahmen wie u.a. die Verwen-
dung von wasserdurchlässigen Belä-
gen im Sinne der Bodenfunktion des 
Wasserkreislaufes, extensive Dachbe-
grünung und einer Pflanzverpflichtung 
der nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen zur Retention von Nieder-
schlagswasser festgesetzt, die negati-
ven Auswirkungen der Versiegelung 
entgegenwirken. 
 
Der landesrechtlich geforderte Kfz-
Stellplatz je Wohneinheit erscheint vor 
dem Hintergrund des herausragenden 
öffentlichen Personennahverkehrs im 
Plangebiet überdimensioniert. Im Übri-
gen wurde geregelt, dass nur 75% der 
nach § 37 Abs. 1 LBO erforderlichen 
Kfz-Stellplätze je Wohneinheit herge-
stellt werden sollen. Weiter wird fest-
gesetzt, dass nur die Anzahl der bau-
ordnungsrechtlichen möglichen Kfz-
Stellplätze hergestellt werden darf.  
 
 
 
 

 
 
 
 

ja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Angebot deutlich zu reduzieren. An-
gesichts des demografischen Wan-
dels und der zunehmenden Abwen-
dung junger Leute vom Auto ist es 
sinnvoll, autofreien Wohnraum anzu-
bieten. Stattdessen sollten sichere 
und leicht zugängliche Fahrradab-
stellplätze geschaffen werden. 
 
Dies hätte den Vorteil, dass weitge-
hend auf den Bau der Tiefgarage 
verzichtet werden könnte, wodurch 
 

- das gesamte Bauprojekt we-
sentlich kostengünstiger reali-
siert werden könnte; 

 
- der wertvolle alte Baumbe-

stand erhalten bleiben könnte; 
 

- der MIV sich durch die Ver-
dichtung nicht erhöhen würde. 

 
Um „Wildparken" im Umfeld zu ver-
hindern, falls sich Mieter*innen nicht 
an den Vertrag halten, sollte in der 
Umgebung Anwohnerparken einge-
führt werden. Dadurch müssten die 
(widerrechtlich vorhandenen) Fahr-
zeuge in weiterer Entfernung abge-
stellt werden, wodurch wiederum die 
Benutzung des Umweltverbundes 
zur Mobilitätsbefriedigung wahr-
scheinlicher wird. 
 
Die vorgelegten Pläne lassen an Ein-
fallslosigkeit nichts zu wünschen üb-
rig. Die unattraktiven Fassaden bie-
ten Personen, die sich im Umfeld 
aufhalten, keinerlei Abwechslung. 
Auch sind keine Zufallsbegegnungs-
räume mit guter Aufenthaltsqualität 
geplant. Hier möchte man eher nicht 
zu Fuß unterwegs sein. 
 
Bereits das Wohnumfeld sollte je-
doch zum Fußgehen einladen. Wir 
regen daher an, dass die Pläne dies-
bezüglich nochmals überarbeitet 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein vollständiger Verzicht auf die Kfz-
Stellplätze für Wohnungen ist aus 
städtebaulicher Sicht nicht möglich. 
Auch vor dem Hintergrund des redu-
zierten Stellplatzschlüssels wird eine 
Tiefgarage erforderlich, da die Herstel-
lung oberirdischer Stellplätze nicht er-
wünscht ist, um die Flächeninan-
spruchnahme zu reduzieren. 
 
Auf Grund einer zwingend notwendi-
gen Altlastensanierung kann der Groß-
teil des Baumbestands ohnehin leider 
nicht erhalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die detaillierte Fassadengestaltung ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. Im weiteren Planungspro-
zess wurden die Fassaden der Ge-
bäude und die Freiraumplanung kon-
kretisiert. Das städtebauliche Konzept 
zeichnet sich unter anderem durch 
eine hohe Freiraumqualität aus. Das 
Preisgericht hat diese mit einem hohen 
Maß an Nutzungsqualität, einer Nut-
zungsoffenheit und damit Aneignungs-
möglichkeiten durch die Bewohner be-
schrieben.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass 
der Grünzug erhalten bleiben soll, 
ebenso wie die Durchlässigkeit der 
Kaltluftschneise durch Höhenbegren-
zung. 
 
 

 
Kenntnisnahme 

 
--- 

NABU Gruppe Stuttgart e.V. 

(Schreiben vom 10. April. 2017) 
Der NABU Stuttgart ist als Ehren-
amtsverein in Anbetracht einer gro-
ßen und leistungsstarken Stadtver-
waltung der Landeshauptstadt nicht 
in der Lage, zu jedem Planungsvor-
haben eine detaillierte Stellung-
nahme zu erarbeiten. Dies übersteigt 
die zeitliche Kapazität der wenigen 
hierfür geeigneten, ansonsten vollbe-
ruflich tätigen Vereinsmitglieder be-
trächtlich. Deshalb bitten wir hiermit, 
beim vorliegenden Verfahren ,,Kel-
tersiedlung" folgende Grundsätze zu 
beachten: 
 
1. Die Stadt Stuttgart weist im Innen-
bereich eine hohe Überbauungs-
dichte auf. Der „toten Fläche" (Ge-
bäude, Straßen / Plätze) stehen Er-
holungsflächen für uns Menschen 
sowie Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere nur in geringfügigem Umfang 
gegenüber. Dieses Missverhältnis 
führt zu gesundheitlichen Problemen 
beim Menschen und zum Verschwin-
den vieler sonstiger Lebewesen. 
Diese Form der Stadtentwicklung ist 
unvereinbar mit der in Stuttgart in-
nerhalb und außerhalb der Fachver-
waltung vorhandenen planerischen 
Intelligenz. Es gibt bessere Lösungs-
möglichkeiten als bisher praktiziert. 
Diese zu entwickeln ist das Bestre-
ben des NABU Stuttgart und hierzu 
bitten wir um Ihre Unterstützung. 
 
2. Menschen brauchen zu ihrer Ge-
sundheit Natur. Natur braucht Le-
bensräume. Lebensräume sind 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die öffentliche Grünfläche mit dem 
vorhandenen Baumbestand bleibt er-
halten. Durch die Integration von 
grünordnerischen Maßnahmen und 
Vegetation im Zentrum der allgemei-
nen Wohngebiete werden Erholungs-
flächen für Menschen sowie Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere erhalten 
und neu geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis und Festsetzungen zum 
allgemeinen Artenschutz wurden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

z.B. Boden für eine Wurzelentwick-
lung -ganz egal wo am Gebäude - o-
der auch kleine Hohlräume, oft nur 
kleine Löcher, an Wänden, Dächern 
und Balkonen. 
Fordern Sie die Planenden bei Wett-
bewerben, die Antragstellenden bei 
neuen Bauvorhaben, die Ratsuchen-
den bei der Bestandsertüchtigung 
bitte auf, ihr Augenmerk auf „Lebens-
räume", nicht nur auf Aufenthalts- 
und Produktionsräume zu lenken. 
Bitte stellen Sie an alle öffentlichen 
Projekte (Bauten) derartige Anforde-
rungen: Es braucht viele Vorbilder. 
 
3. Bevor neue Lebensräume ge-
schaffen werden, gilt es selbstver-
ständlich, Bestehendes zu erhalten 
und zu verbessern. Dazu bedarf es 
allerdings der Kenntnis dessen, was 
vorhanden ist. Es kann erfahrungs-
gemäß mit großer Wahrscheinlich-
keit davon ausgegangen werden, 
dass auch bei der vorliegenden Pla-
nung keine sachgerechte Vorunter-
suchung vorhandener Flora und 
Fauna, sowie deren vorhandener Le-
bensgrundlagen durchgeführt wurde. 
Selbstverständlich kostet dies auch 
Zeit und Geld. Aber die Folgen des 
Unterlassens auf das Ökosystem 
Stadt verursachen irgendwann einen 
ungleich größeren Zeit- und Kosten-
aufwand und führt sofort zu unwirtli-
chen Lebensräumen. Wir schaffen 
heute die Gegenwart von morgen. 
 
 
 
4. Leben hat Stoffwechsel. Hierzu 
bedarf es der Aufnahme von „Nah-
rungsmittel". Also gilt es auch, an 
diese zu denken und sie einzupla-
nen. Prüfen sie bitte - gerne mit un-
serer Hilfe - ob die hier vorliegende 
Planung geeignet ist, den vorhande-
nen bzw. potentiell möglichen Lebe-
wesen ein angemessenes Dasein zu 
gewährleisten. Bitte aktivieren Sie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Plangebiet liegt ein Gutachten 
des Fachbüros Gruppe für ökologi-
sche Gutachten Detzel und Matthäus 
vom 19.01.2017 zu relevanten Arten 
im Plangebiet vor. Hinsichtlich der 
Fauna wurden Fledermäuse, Vögel 
und das Habitatpotenzial für Holzkäfer 
untersucht.  
 
Des Weiteren wurde der vorhandene 
Baumbestand im nördlichen Geltungs-
bereich unter Beachtung des aktuel-
len Zustandes der einzelnen Baum-
standorte etc. in einem Gutachten 
durch Hartmut Neidlein (08.09.2013) 
dargestellt. Die bestehende öffentliche 
Grünfläche soll weiterhin erhalten 
werden. Aufgrund notwendiger Bo-
densanierungsmaßnahmen im nord-
westlichen Plangebietsbereich ist ein 
Erhalt des vorhandenen Baumbestan-
des in diesem Bereich nur geringfügig 
möglich. 
 
Der große Anteil an begrünten Freiflä-
chen mit Baumerhaltungen sowie 
zahlreichen Neupflanzungen und den 
mit pv4 festgesetzten Pflanzflächen 
mit vorgesehener blütenreicher Wiese 
bilden Habitatstrukturen für Flora und 
Fauna im Plangebiet. Für die Fauna 
werden als zeitlich vorgezogene CEF-
Maßnahmen in der Umgebung Vogel-
nist- und Fledermauskästen integriert. 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

hierfür die bei Ihnen vorhandenen 
Fachkenntnisse und lassen Sie bei 
Planungen und Wettbewerben nicht 
überwiegend architektonische Ge-
sichtspunkte, sondern auch die Vo-
raussetzungen für eine „Stadt als in-
tegrativer Lebensraum" sachkundig 
bewerten. 
 
5. Bitte übersenden Sie uns die of-
fenbar in Erstellung befindliche Ar-
tenschutzuntersuchung. Bitte beauf-
tragen Sie eine geeignete Fachper-
son mit der Erstellung einer lokalen 
Naturschutzkonzeption. Es sollte 
hierbei auch (was oft ein Wider-
spruch ist) an den Erholungswert des 
interessanten Siedlungskonzeptes 
gedacht werden. 
 
Bitte prüfen Sie die zentrale Wärme- 
und ggf. auch Stromversorgung des 
Gebietes (die Stadt hat hierzu sehr 
gute Fachleute) sowie eine zentrale 
Grauwassernutzung (ggf. über Kies-
filter und / Wasserentnahme aus 
dem Feuerbach (abhängig von der 
Schüttung oder Schilfkläranlage) - 
eventuell unter Mitnutzung einer 
Wasserentnahme aus dem Feuer-
bach (abhängig von der Schüttung). 
Zumindest das Dachwasser sollte 
möglichst lokal versickert oder (über 
Filter) dem Feuerbach zugeleitet 
werden. 
 

Die vertraglich gesicherten Arten-
schutzmaßnahmen in Verbindung mit 
den grünordnerischen Maßnahmen si-
chern die Habitatstrukturen der Flora 
und Fauna. 
 
 
 
 
Das Artenschutzgutachten war Be-
standteil der Unterlagen für die Beteili-
gung der öffentlichen Träger 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und wurde 
dem NABU e.V. im Zuge dessen zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
Für den Geltungsbereich wurde fest-
gesetzt, dass überschüssiges Nieder-
schlagswasser in Zisternen zu sam-
meln ist, welches als Grauwasser ge-
nutzt werden kann. 
Durch eine Dachbegrünung auf allen 
Dachflächen wird das anfallende Nie-
derschlagswasser lokal versickert. 
Eine zentrale Wärme- und Stromver-
sorgung wird vom Vorhabenträger ge-
prüft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 

Fazit: Wir im Naturschutz sind ein re-
lativ kleiner Haufen Hoffnungsvoller. 
Sie in den Planungs- und Genehmi-
gungsbereichen sind Viele und das 
mit weitreichenden Kenntnissen und 
Möglichkeiten. Wir alle wollen etwas 
Sinnvolles schaffen. die fortlaufende 
Umwandlung belebter Natur in tote 
Materie ist sinnlos. Es gibt viele Weg 
aus dieser Sackgasse. Bitte denken 
Sie mit uns darüber nach und finden 
Sie gute Lösungen. 

Kenntnisnahme 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Natur zurück in die Stadt- damit das 
Leben in diese Räume wieder zu-
rückkehren kann. 
 

Naturschutzbeauftragter der Stadt 
Stuttgart – Winfried Haug 
(Schreiben vom 02. April 2017) 
 
Die Planung wird im Wesentlichen 
aus dem gültigen FNP entwickelt 
bzw. entspricht dem vorhandenen 
Bestand und ist aus Naturschutzsicht 
grundsätzlich vorstellbar. Der ge-
plante Eingriff ist mit einer erhebli-
chen Nachverdichtung verbunden 
und wird deshalb mitgetragen. 
 
Die vorauslaufende Untersuchung 
und Bewertung des Baumbestandes 
wird ausdrücklich begrüßt. Eine Auf-
nahme artenschutzrechtlicher Quar-
tiere (Vögel, Fledermäuse) ist vorge-
sehen. Es wird um Übersendung der 
fertiggestellten Unterlagen gebeten. 
 
Eindeutiger Schwachpunkt der Pla-
nung ist die unbefriedigende Situa-
tion des Feuerbaches. Die hierzu ge-
troffene Aussage, dass seiner Offen-
legung ein „unverhältnismäßig hoher 
technischer Aufwand" entgegensteht, 
kann ohne weitere Begründung nicht 
nachvollzogen werden. In Anbetracht 
der eigentumsrechtlich selten günsti-
gen Situation bitte ich darum, zumin-
dest mit dem Ziel der großzügigen 
Freihaltung der Gewässerlinie für 
künftige Anstrengungen nochmals 
nach Lösungen zu suchen.  
 
 
 
Meines Erachtens kann bei der vor-
gesehenen Neubebauung auf die 
Künzelsauer Straße verzichtet wer-
den und die Erschließung als Verlän-
gerung der lngelfinger Straße ins Ge-
biet geführt werden. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Im weiteren Verfahren wurden die Un-
terlagen zugesandt. 
 
Es wurde geprüft, ob der Feuerbach 
offengelegt werden kann. Zum einen 
kann die Offenlegung des Baches auf-
grund der sehr tiefen Sohle (ca. 4 m 
unter Geländeniveau) nur unter enor-
men technischem Aufwand realisiert 
werden. Zum anderen kann der Feu-
erbach nur offengelegt werden, wenn 
der Vegetationsbestand innerhalb der 
öffentlichen Grünfläche vollständig ge-
rodet wird. Vor diesem Hintergrund 
wird von einer Offenlegung des Feu-
erbaches derzeit abgesehen. Die Pla-
nung schließt diese Option jedoch mit 
Festsetzung einer öffentlichen Grün-
fläche nicht aus. 
 
Das städtebauliche Konzept des Erst-
prämierten bindet die Künzelsauer 
Straße als Erschließung ein. Dieser 
Entwurfsgrundsatz wird im Bebau-
ungsplan aufgenommen. Des Weite-
ren werden durch die Künzelsauer 

 
 
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
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nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 Straße südlich des Plangebietes gele-
gene Wohngebäude angeschlossen. 

Netze BW GmbH 

(Schreiben vom 06. April 2017) 
 
Im Geltungsbereich befinden sich 
Anlagen der Netze BW (Gas und 
Wasser) sowie Anlagen der Stuttgart 
Netze (Strom /Verteilnetze). Die 
Lage dieser Leitungen ist aus dem 
beiliegen Bestandsplan Strom sowie 
aus dem Mehrspartenplan (Gas und 
Wasser) im Maßstab 1:1000 zu ent-
nehmen. 
 
Im Zuge der geplanten Neuerrich-
tung von ca. 80 Wohneinheiten sind 
ggf. neue Leitungsverlegungen bzw. 
neue Umspannstationen oder Kabel- 
verteilerschränke notwendig. Wir bit-
ten Sie, den Bauinteressenten (Pla-
nungsbüro) darauf hinzuweisen, 
dass er sich möglichst frühzeitig mit 
uns zur Planung der Versorgung in 
Verbindung setzt. 
 
Sämtliche Leitungsanlagen, die sich 
im nicht öffentlichen Straßenraum 
befinden, sind mit einem Leitungs-
recht zu versehen. Bei den geplan-
ten Baumstandorten sind die erfor-
derlichen Mindestabstände zu unse-
ren Leitungsanlagen einzuhalten. 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen wurden an den Vorha-
benträger gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Gebäude in den allgemeinen 
Wohngebieten von einem Vorhaben-
träger realisiert werden, ist eine öf-
fentlich-rechtliche Sicherung eines 
Leitungsrecht zugunsten von Ver- und 
Entsorgungsträgern nicht erforderlich. 
Privatrechtliche Regelungen reichen 
aus. 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 

Regierungspräsidium Stuttgart 
(Schreiben vom 07. April. 2017) 
 
Soweit nach derzeitigem Verfahrens-
stand ersichtlich, bestehen unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten 
keine Bedenken gegen die Planung 
vor. 
Anmerkung: Abteilung 8 – Landes-
amt für Denkmalpflege - meldet Fehl-
anzeige 

 
 
 
 Kenntnisnahme 

 
 
 
--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Deutsche Telekom AG T-Com 
(Schreiben vom 05.04.2017) 
 
Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. S 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entge-
genzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
Im Planbereich befinden sich bereits 
Telekommunikationslinien der Tele-
kom, wir bitten darauf Rücksicht zu 
nehmen. 

Die Telekom prüft derzeit die Voraus-
setzungen zur Errichtung eigener Te-
lekommunikationslinien im Bauge-
biet. Je nach Ausgang dieser Prüfung 
wird die Telekom eine Ausbauent-
scheidung treffen. Vor diesem Hinter-
grund behält sich die Telekom vor, bei 
einem bereits bestehenden oder ge-
planten Ausbau einer Telekommuni-
kationsinfrastruktur durch einen an-
deren Anbieter auf die Errichtung ei-
nes eigenen Netzes zu verzichten. 
Die Versorgung der Bürger mit Uni-
versaldienstleistungen nach § 78 
TKG wird sichergestellt. 

Wir bitten Sie, uns über Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahme 
so früh wie möglich, mindestens 24 
Kalenderwochen vor Baubeginn, 
schriftlich zu informieren, damit wir 
unsere Maßnahmen mit Ihnen und 
den anderen Versorgungsunterneh-
men rechtzeitig koordinieren können. 
Diesbezügliche Informationen richten 
Sie an unsere örtlich zuständige PTI. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Unterlagen wurden an den Vorha-
benträger gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Telekom wurde am weiteren Ver-
fahren beteiligt. 

 
 
 
--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 01. März 2017) 
 
Keine Anlagen der terranets bw 
GmbH im angefragten und markier-
ten Bereich 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 

--- 

Unitymedia GmbH 

(Schreiben vom 15. März 2017) 
 
Keine Einwände 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 

--- 

Verband Region Stuttgart 

(Schreiben vom 13. März 2017) 
 
Das Plangebiet liegt nach Plansatz 
3.3.6 (G) des Regionalplanes in ei-
nem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen. Diese Ge-
biete sind gegen zeitweilige oder 
dauernde Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen hinsichtlich der Was-
sergüte und der Wassermenge zu si-
chern. 
Regionalplanerische Ziele stehen der 
Planung nicht entgegen. 
 

 
 
 
Dem Plansatz wird Rechnung getra-
gen, indem ein bereits bebautes und 
teilweise versiegeltes Gelände neu 
überplant wird und dabei die Integra-
tion von Vegetationselementen, versi-
ckerungsfähigen Belägen und die Be-
wirtschaftung des Niederschlagswas-
sers etc. vorgesehen ist.  
Aufgrund der Boden- und Grundwass-
ersanierung (siehe Begründung Ziff. 
3. Anlass und Erforderlichkeit der 
Planaufstellung, Ziff. 7.3. Schutzgut 
Boden) ist mit einer Verbesserung der 
Verhältnisse für die Schutzgüter Bo-
den und Wasser zu rechnen. Die Pla-
nung hat keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Ziele und Grundsätze 
des Regionalplans. 
 

 
 
 

ja 

Die regionalplanerische Stellung-
nahme steht unter Gremienvorbe-
halt. Sobald die Planunterlagen wei-
ter ausgearbeitet sind, wird eine ver-
bindliche Stellungnahme abgegeben.  
 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 
Wir bitten Sie außerdem darum, uns 
künftig die Planunterlagen im Rah-
men der Beteiligung digital zukom-
men zu lassen. 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
Der Verband Region Stuttgart wurde 
am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Der Verband Region Stuttgart wurde 
im weiteren Verfahren digital beteiligt. 

--- 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Verkehrs- und Tarifverbund  
Stuttgart (VVS) 

(Schreiben vom 31.März 2017) 
 
Gegen die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplans haben wir keine Ein-
wände. 
 
Wie in den „Allgemeinen Zielen und 
Zwecken" der Planung unter Ziffer 6 
(Erschließung und Infrastruktur; 
Seite 4) dargestellt, ist der Planbe-
reich sehr gut an das bestehende 
ÖPNV-Netz angeschlossen. Wir bit-
ten Sie jedoch, der Vollständigkeit 
halber auch die Nachtbuslinie N4 zu 
erwähnen, die die Haltestellen  
„Kelterplatz" und „Rathaus" bedient. 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Begründung wurde entsprechend 
ergänzt. 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
ja 

Zweckverband Bodenseewasser-
versorgung 

(Schreiben vom 03. März 2017) 
 
Im Bereich dieses Bebauungsplanes 
befinden sich weder vorhandene 
noch geplante Anlagen der BWV. Es 
werden daher keine Bedenken erho-
ben. 
Eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren ist nicht erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 

--- 

 
 
Von folgende Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen keine Stel-
lungnahmen ein: 
  
- BUND Regionalverband Stuttgart 
- Stadtwerke Stuttgart GmbH 
- Stuttgarter Straßenbahnen AG 
- Verschönerungsverein Stuttgart e.V. 
- Zweckverband Strohgäuwasserversorgung 
 
 


